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In einer zunehmend vernetzten Welt sind robuste Cybersicherheitsmaßnahmen unerlässlich. Ab dem 17. Oktober 2024 wird die  
NIS 2-Richtlinie, die verbindliche Cybersicherheits-Richtlinie der EU, umgesetzt und voraussichtlich zu diesem Zeitpunkt oder in  
absehbarer Zeit danach in Kraft treten. Diese Richtlinie fordert Unternehmen und Organisationen dazu auf, ein hohes Niveau an Netz- und 
Informationssicherheit zu gewährleisten und umfasst verbindliche Anforderungen für bestimmte Branchen.

Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen können Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen verbessern und die 
Kontinuität ihrer Geschäftsprozesse sicherstellen. Finden Sie heraus, ob Sie von der NIS 2-Richtlinie betroffen sind und wie wir Sie bei 
der Implementierung unterstützen können!
 
Entdecken Sie, wie Ihr Unternehmen von der NIS 2-Richtlinie profitieren kann und lassen Sie sich von uns bei der Umsetzung 
dieser wichtigen Sicherheitsstandards beraten und unterstützen.

Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?
 
Unternehmen in bestimmten Branchen müssen 
nachweislich angemessene Cybersecurity-Maß- 
nahmen ergreifen und schwerwiegende Vorfälle 
melden. 

Die NIS 2-Richtlinie verlangt die Einführung um- 
fassender Maßnahmen in folgenden Bereichen:
 Cyber-Risikomanagement
 Sicherheit in der Lieferkette 
 Business Continuity Management 
 Penetrationstests 
 Reaktion auf Vorfälle und Berichterstattung 
     an die Behörde 

Betroffene Branchen und Einrichtungen 
 
Besonders wichtige Einrichtungen u. A.: 
 Bankwesen 
 Transport 
 Trinkwasser 
 Öffentliche Verwaltung 
 Gesundheit 
 
Wichtige Einrichtungen u. A.: 
 Post 
 Abfall 
 Lebensmittel 
 Forschung 
 Industrie und Chemie

 
Was ist zu tun?
>	 Cyber- und Informationssicherheits- 
	 maßnahmen verbessern.

Wichtige Punkte der NIS 2-Richtlinie:
>	 Strengere Cybersicherheitsanforderungen. 
>	 Mehr Wirtschaftssektoren und  
	 Lieferketten. 
>	 Maßnahmen Pflicht, sonst Sanktionen.

Die NIS 2-Richtlinie –
Schutz Ihrer digitalen Zukunft.

Wir machen Ihre IT sicher!


